
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 5. Juli 2016  

 
 Nr. 2016/1245  

Abrechnung: Breitenbach, Brislachstrasse, Bereich Überbauung "Wydengarten", neuer 
Mehrzweckstreifen mit Schutzinseln inkl. Trottoirüberfahrt 
  

1. Erwägungen 

Aufgrund der Überbauung "Wydengarten" musste im Zu- und Wegfahrbereich ein neuer Mehr-
zweckstreifen mit Schutzinseln inkl. einer Trottoirüberfahrt erstellt werden. Gemäss § 14 Stras-
sengesetz vom 24. September 2000 (Stand 1. Januar 2008) hat sich die Eigentümerin der Über-
bauung "Wydengarten" als Auslöser dieser Massnahmen entsprechend an den Kosten zu betei-
ligen. Die Modalitäten wurden in der Vereinbarung vom 18. Januar 2010 geregelt und festge-
halten. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 67'254.45 

2.1.2 Vermessung 1'637.05 

2.1.3 Projekt- und Bauleitung 21'710.95 
 

Total Aufwendungen 90'602.45 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20009.07.001  3'939.00   
2014, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01087.A  85'000.00   

Total Kredite    88'939.00 

./. Zahlungen an Dritte    90'602.45 

Kreditüberschreitung  1'663.45 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  90'602.45   
./. Anteil Überbauung "Wydengarten" (58,33 %)  52'851.45   

  37'751.00   
Total Gemeindebeitrag: 31,75 % von Fr. 37'751.00    11'985.95 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    11'300.00 

restlicher Gemeindebeitrag    685.95 



2 

2.4 Berechnung Anteil Dritte (Überbauung "Wydengarten") Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  90'602.45   

Total Anteil Dritte: 58,33 % von Fr. 90'602.45    52'851.45 

./. von Dritten geleistete Akontozahlungen    35'000.00 

restlicher Anteil Dritte    17'851.45 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Erstellung des Mehrzweckstreifens mit Schutzinseln inkl. der 
Trottoirüberfahrt zur Überbauung "Wydengarten" an der Brislachstrasse in Breiten-
bach, im Gesamtbetrag von Fr. 90'602.45, wird genehmigt. 

3.2 Die Zusatzkosten von Fr. 1'663.45 werden bewilligt. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 685.95 der Einwohnergemeinde Breitenbach in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01087.A.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" 
gutzuschreiben. 

3.4 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Anteil von 
Fr. 17'851.45 der bonainvest AG, p.A. Bracher und Partner AG, Weissensteinstrasse 15, 
4503 Solothurn, in Rechnung zu stellen und dem Konto 6350.000/Projekt Nr. 
3TK.01087.A.69 (A 60059) "Uebrige (Dritte)" gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (sct/muh) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt III, Amthausstrasse 15, 4143 Dornach 
Gemeindepräsidium Breitenbach, Fehrenstrasse 5, 4226 Breitenbach (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Breitenbach, Fehrenstrasse 5, 4226 Breitenbach (separate Rechnung des 

Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später) 
Bonainvest AG, p.A. Bracher und Partner AG, Weissensteinstrasse 15, 4503 Solothurn (separate 

Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später) (Einschreiben) 
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